
Verein der Freunde und Förderer des Turnvereins Unterlenningen e.V.
Vereinssatzung

Neufassung v
m 21.05.2026
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung derSprachf
rmen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. SämtlichePers
nenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

§01 Name und Sitz
1. Der Verein führt den Namen„Verein der Freunde und Förderer des Turnvereins Unterlenningen e.V.“
Er hat seinen Sitz in Lenningen und s
ll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nacherf
lgreicher Eintragung führt er den Zusatz e.V..2. Der Verein hat seinen Sitz in 73252 Lenningen (Unterlenningen) und ist in dasVereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart (Reg.-Nr. VR 230413) eingetragen.3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§02 Zweck des Vereins(1)1. Zweck des Vereins ist die Förderung des sp
rtlichen Übungs- und Wettkampfbetriebs desTurnvereins Unterlenningen 1898 e.V. im Jugend- und Aktiven-Bereich durch ideelle undfinanzielle Unterstützung.(2)2. Der Satzungszweck wird insbes
ndere verwirklicht durch Beschaffung v
n Mitteln ausBeiträgen, Spenden s
wie aus Veranstaltungen, die der Werbung für den gefördertenZweck dienen. Bei der Förderung v
n Baumaßnahmen kann auch die unentgeltliche Hilfeund Unterstützung Satzungszweck sein.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung v
n Mitteln durch Spenden,Beiträge, Umlagen, Zuschüsse, s
nstige Zuwendungen und weiter erwirtschafteterÜberschüsse und Gewinne s
wie deren Weiterleitung zur Förderung dersteuerbegünstigten Zwecke im Sinne des Absatzes 1.(3)3. Der Verein ist selbstl
s tätig, er verf
lgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.(4)4. Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden.Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auchkeine s
nstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihremAusscheiden 
der bei Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerleiEntschädigung. Es darf keine Pers
n durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremdsind, 
der durch unverhältnismäßig h
he Vergütung begünstigt werden.

5. Der Verein ist p
litisch und k
nfessi
nell neutral.



§03 Steuerbegünstigung (Gemeinnützigkeit)
Der Verein verf
lgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke i. S. des Abschnitts„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben
rdnung (§51 ff. AO). In seiner Eigenschaft alsFörderverein im Sinne des § 58 AO verwendet er die ihm zur Verfügung stehenden Mittelnausschließlich Er ist ein Förderverein i. S. v
n § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlichzur Förderung des steuerbegünstigten Zwecks des in § 2 Abs. 1 genannten TurnvereinsUnterlenningen 1898 e.V. verwendet.

§04 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§04 Mitgliedschaft und deren Erwerb
Mitglied kann jede natürliche Pers
n werden, die die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt unddie Satzung des Vereins anerkennt.Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung des Erziehungsberechtigten. Überden schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der V
rstand. Ein Einspruch dagegen ist nichtmöglich.
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Pers
n werden, die bereit ist, Ziele undSatzungszwecke nachhaltig zu fördern. Über den schriftlichen Aufnahmeantragentscheidet der V
rstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung desAufnahmeantrags kann dem Antragsteller 
hne Angabe v
n Gründen schriftlich mitgeteiltwerden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichenVertreter/s. Diese gilt gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung v
nMitgliederrechten und Pflichten.
2. Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung, Vereins
rdnungen und Beschlüsse desVereins anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern und den Verein inangemessener und 
rdnungsgemäßer Weise zu unterstützen.
3. Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Streichung v
n der Mitgliederliste, Ausschlussaus dem Verein, T
d des Mitglieds 
der Verlust der Rechtsfähigkeit.
4. Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem V
rstand gegenüber erklärt werden. Er ist nurunter Einhaltung einer Kündigungsfrist v
n drei M
naten zum Ende eines Kalenderjahresmöglich. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist ist der rechtzeitige Zugang derKündigungserklärung erf
rderlich.
5. Der Ausschluss aus dem Verein ist mit s
f
rtiger Wirkung dann möglich, wenn einwichtiger Grund v
rliegt. Als wichtiger Grund gilt der gr
be Verst
ß gegen die Satzung,insbes
ndere den Satzungszweck 
der die Vereinsinteressen.
6. Über einen Ausschluss entscheidet der V
rstand mit einfacher Mehrheit der anwesendenV
rstandsmitglieder, nachdem dem betr
ffenen Mitglied die Möglichkeit zurStellungnahme gewährt w
rden ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb v
n zwei W
chennach Mitteilung über den beabsichtigten Vereinsausschluss zu erf
lgen.Dem betr
ffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein Beschwerderecht zu. Der Wegzu den 
rdentlichen Gerichten bleibt unberührt.



7. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprücheaus dem Mitgliedschaftsverhältnis. N
ch ausstehende Verpflichtungen aus demMitgliedschaftsverhältnis, insbes
ndere ausstehende Beitragspflichten, bleiben unberührt.

§05 Rechte der Mitglieder
Alle Mitglieder sind berechtigt an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen.Stimmberechtigt sind jed
ch nur v
lljährige Mitglieder. Alle Mitglieder haben das Recht, amVereinsleben aktiv teilzunehmen.
1. Mit V
llendung des 16. Lebensjahres sind die Mitglieder stimmberechtigt, ab V
llendungdes 18. Lebensjahres besitzen sie das passive Wahlrecht.
2. Mitglieder, die n
ch nicht v
lljährig sind, haben, mit Ausnahme der Regelung in § 6 Nr. 1der Satzung, kein Stimm- und Wahlrecht. Eine Vertretung durch ihre Eltern 
ders
rgeberechtigte Pers
nen bei Abstimmungen und Wahlen ist nicht statthaft. N
ch nichtv
lljährigen Mitgliedern stehen das Teilnahme-, Rede- und Anwesenheitsrecht in denMitgliederversammlungen zu.
3. Alle Mitglieder haben das Recht, dem V
rstand und zur Mitgliederversammlung Anträgezu unterbreiten. Diese müssen schriftlich und mit Begründung unter Einhaltung einer Fristv
n zwei W
chen eingereicht werden.
4. Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem V
rstand sechs W
chen v
r derMitgliederversammlung eingereicht werden.
5. Die Mitglieder wählen den V
rstand. Eine Übertragung des Stimmrechts istausgeschl
ssen.

§07 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet mit dem T
d des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt 
der durchAusschluss des Vereins.Der freiwillige Austritt erf
lgt durch schriftliche Kündigung gegenüber dem V
rstand und istnur zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist v
n einem M
natmöglich.Ein Vereinsmitglied kann aus dem Verein ausgeschl
ssen werden, wenn es gr
b gegen dieSatzung 
der gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidetder V
rstand. Ein Einspruch dagegen ist nicht möglich.

§06 Beiträge
Alle Vereinsmitglieder sind beitragspflichtig. Die Festsetzung der Beiträge erf
lgt durch denV
rstand mit einfacher Stimmenmehrheit.

§09 Kassenprüfung
Die Kassenprüfer werden v
n der Mitgliederversammlung bestimmt und haben einmaljährlich – im Beisein des Kassiers – die Finanzen zu prüfen.



§07 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind a) der V
rstandb) die Mitgliederversammlung

§11 8 Der Vorstand
Der V
rstand setzt sich zusammen aus

· dem V
rsitzenden
· dem 1. stv. V
rsitzenden
· dem 2. stv. V
rsitzenden
· dem Kassier
· dem Schriftführer

1. V
rstandsmitglieder können nur natürliche, v
lljährige Pers
nen sein.
2. Der V
rsitzende und der Kassier 1. V
rsitzende vertreten den Verein gerichtlich undaußergerichtlich. Beide sind einzeln vertretungsberechtigt.
3. Die V
rstandsmitglieder sind in der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre zu wählen,sie bleiben jed
ch bis zur Neuwahl im Amt. Führt eine Wahl zu keinem Ergebnis 
derscheidet ein Mitglied durch T
d, Amtsenthebung, Rücktritt 
der s
nst einem Grundev
rzeitig aus seinem Amt aus, ist das verbleibende V
rstandsmitglied berechtigt, dasverwaiste Amt bis zur nächsten Mitgliederversammlung k
mmissarisch zu besetzen.
4. Der V
rstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die v
m zuständigenAmtsgericht als V
raussetzung zur Eintragung 
der v
m Finanzamt zur Erlangung bzw.dem Erhalt der Gemeinnützigkeit gef
rdert werden. Es darf sich um keine Beschlüssehandeln, die den Zweck 
der die Aufgaben dieser Satzung ändern. Die Änderungendürfen ausschließlich den gef
rderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen. DerBeschluss muss einstimmig herbeigeführt und die Änderungen müssen der nächstenMitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden.

§12 9 Aufgaben des Vorstands
Dem V
rstand 
bliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle satzungsgemäßenAngelegenheiten zuständig. Der V
rstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabeder Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er ist für alle Angelegenheitendes Vereins zuständig, s
weit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereins
rganzugewiesen sind.
Der V
rstand fasst seine Beschlüsse in der Regel in V
rstandssitzungen. EinV
rstandsbeschluss kann auch im Umlaufverfahren per E-Mail, per Telef
nk
nferenz 
derper s
nstigen elektr
nischen K
mmunikati
nsmittel gefasst werden, wenn mindestens dieHälfte der im Amt befindlichen Mitglieder des V
rstands teilnehmen.

§ 10 Vergütungen für die Vereinstätigkeit
1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.



2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeitenentgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages 
der gegen Zahlung einerAufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.
3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft derV
rstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.4. Der V
rstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlungeiner angemessenen Vergütung 
der Aufwandsentschädigung zu beauftragen.Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.
5. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelleist der V
rstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten,hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.
6. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einenAufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für s
lche Aufwendungen, die ihnen durchdie Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbes
ndere Fahrtk
sten,Reisek
sten, P
rt
, Telef
n usw..
7. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist v
n 1 M
nat nachseiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenndie Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen,nachgewiesen werden.

§13 Vorstandssitzungen
Der V
rstand beschließt in Sitzungen, die v
m V
rsitzenden 
der dem 1. stv. V
rsitzendeneinberufen werden. Die V
rlage einer Tages
rdnung ist nicht n
twendig. DieEntscheidungen werden mit einfacher Stimmmehrheit der erschienenen Mitglieder getr
ffen.

§14 11 Die Mitgliederversammlung
Die 
rdentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich – nach Möglichkeit in denersten fünf M
naten des Geschäftsjahres – statt.Sie wird v
m V
rsitzenden 
der dem 1. stv. V
rsitzenden durch Veröffentlichung imMitteilungsblatt des Gemeindeverwaltungsverbandes Lenningen unter Einhaltung einer Fristv
n mindestens zwei W
chen einberufen.Eine außer
rdentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein Drittelder Mitglieder dies schriftlich unter Angabe v
n Gründen v
m V
rstand verlangt und dasInteresse des Vereins dies erf
rdert.Die Mitgliederversammlung wählt und entlastet den V
rstand.Die Mitgliederversammlung berät und entscheidet mit einfacher Stimmmehrheit deranwesenden stimmberechtigten Mitglieder über die eingegangen Anträge.Satzungsänderungen bedürfen 3/4 –Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.Der Verlauf der Mitgliederversammlung ist zu pr
t
k
llieren und v
m Schriftführer und v
mVersammlungsleiter zu unterzeichnen.
1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben s
weit diese nicht demV
rstand 
bliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für f
lgende Angelegenheiten:

· Entgegennahme des Jahresberichts des V
rstandes;
· Entlastung des V
rstandes;
·Wahl der Mitglieder des V
rstandes und der Kassenprüfer;
· Änderung der Satzung (s
fern Änderung V
rstandswahlen betreffen, werden sie



v
r den Wahlen durchgeführt);
· Erlass v
n Ordnungen;
· Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder;
· Auflösung des Vereins.
Die 
rdentliche Mitgliederversammlung s
ll im ersten Halbjahr eines jeden Jahresstattfinden. Eine außer
rdentliche Mitgliederversammlung – für deren Berufung undDurchführung die gleichen Bestimmungen gelten wie für die 
rdentlicheMitgliederversammlung - ist einzuberufen, wenn der V
rstand die Einberufung auswichtigem Grund beschließt 
der ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies unter Angabeder Gründe v
m V
rstand verlangt. Die Mitgliederversammlung ist v
m V
rstand unterEinhaltung einer Frist v
n vier W
chen und unter Mitteilung der Tages
rdnung schriftlichin Textf
rm einzuberufen. Die K
mmunikati
n im Verein kann in Textf
rm (auch mittelselektr
nischer Medien) erf
lgen. Mitteilungen jeglicher Art gelten als zugegangen, wennsie an die dem Verein zuletzt bekannt gegebene Anschrift 
der E-Mail-Anschrift gerichtetist. Die Mitteilung v
n Adressänderungen / Änderungen v
n E-Mail-Adressen ist eineBringschuld des Mitglieds. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei W
chen v
r Beginnder Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tages
rdnung verlangen.Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich auf die Tages
rdnung zu nehmen. DieAnträge müssen den Mitgliedern nicht v
r der Mitgliederversammlung bekannt gegebenwerden. Das gilt nicht für Satzungsänderungen 
der Anträge zur Auflösung des Vereins.Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur zur Entscheidung in derMitgliederversammlung zugelassen werden durch Entscheidung derMitgliederversammlung mit einer Mehrheit v
n 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten.abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder.

2. Die Mitgliederversammlung wird v
m V
rsitzenden, bei dessen Verhinderung v
neinem v
m V
rstand bestimmten Mitglied geleitet. Ist kein V
rstandsmitglied anwesend,s
 bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in derMitgliederversammlung das Hausrecht aus. S
fern in dieser Satzung nichts anderesbestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine den Gang der Verhandlungen inder Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. Für die Dauer derDurchführung v
n V
rstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitteeinen Wahlausschuss, bestehend aus zwei Pers
nen.
3. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, s
weit in dieserSatzung nicht eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Bei Wahlen kann dieMitgliederversammlung geheime Wahl beschließen. Stimmenthaltungen gelten als nichtabgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. Eine 
rdnungsgemäß einberufeneMitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme.Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich. Beschlüsse werden mit der einfachenMehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Für Satzungsänderungen, für dieÄnderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins ist eine Änderung v
n 3/4der abgegebenen gültigen Stimmen erf
rderlich.
4. Das Versammlungspr
t
k
ll ist v
m Versammlungsleiter und dem Pr
t
k
llführerzu unterschreiben. Es muss enthalten:

· Ort und Zeit der Versammlung;
· Name des Versammlungsleiters und des Pr
t
k
llführers;
· Zahl der erschienen Mitglieder;
· Feststellung der 
rdnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit;
· die Tages
rdnung;
· die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung, 
bzugestimmt 
der nicht zugestimmt wurde;
· die Art der Abstimmung;



· Satzungs- und Zweckänderungsanträge in v
llem W
rtlaut;
· Beschlüsse in v
llem W
rtlaut.

§ 10 12 Kassenprüfer
Die Kassenprüfer werden v
n der Mitgliederversammlung auf die Dauer v
n drei Jahrengewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des V
rstands sein. Sie haben das Recht, dieVereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung dergesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zuerstatten. Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nichtauf die Zweckmäßigkeit der V
rgänge.
Bei v
rgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer unverzüglich dem V
rstandberichten.

§ 12 13 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt pers
nenbez
gene Daten seinerMitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz v
nDatenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigenZwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbeihandelt es sich insbes
ndere um f
lgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift,Bankverbindung, Telef
nnummern (Festnetz und Funk) s
wie E-Mail-Adresse,Geburtsdatum, Lizenz(en), Funkti
n(en) im Verein.
2. Mitgliederlisten werden als Datei 
der in gedruckter F
rm s
weit anV
rstandsmitglieder, s
nstige Funkti
näre und Mitglieder herausgegeben, wie derenFunkti
n 
der bes
ndere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erf
rdern.
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmendie Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) undNutzung ihrer pers
nenbez
genen Daten in dem v
rgenannten Ausmaß und Umfang zu.Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zweckehinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, s
fern er aus gesetzlichenGründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen V
rschriften desBundesdatenschutzgesetzes (insbes
ndere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über diezu seiner Pers
n gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck derSpeicherung s
wie auf Berichtigung, Löschung 
der Sperrung seiner Daten.

§ 13 14 Protokollierung
Der Verlauf der Mitgliederversammlung s
wie Sitzungen des V
rstandes sind zupr
t
k
llieren. Das Pr
t
k
ll der Mitgliederversammlung und die Pr
t
k
lle derV
rstandssitzungen sind v
m jeweiligen Versammlungs- / Sitzungsleiter zu unterzeichnen.Die Pr
t
k
lle hat der V
rstand aufzubewahren.

§15 Auflösung des Vereins



Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschl
ssen werden,auf deren Tages
rdnung die Beschlussfassung den Mitgliedern angekündigt w
rden ist. DerBeschluss bedarf einer 2/3-Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. BeiAuflösung des Vereins ist das verbleibende Vermögen ausschließlich dem TurnvereinUnterlenningen 1898 e.V. zu überweisen.Besteht dieser nicht mehr, kann der Verein das Vermögen an andere steuerbegünstigteEinrichtungen 
der eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verwirklichungsteuerbegünstigter Zwecke überweisen.
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in dieserSatzung geregelten Stimmenmehrheit beschl
ssen werden. S
fern dieMitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des V
rstandesgemeinsam vertretungsberechtigte Liquidat
ren. Dies gilt auch, wenn der Verein auseinem anderen Grund aufgelöst wird 
der seine Rechtsfähigkeit verliert.
2. Bei Auflösung 
der Aufhebung des Vereins, 
der bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke,fällt das Vermögen an die in § 2 der Satzung aufgeführte steuerbegünstigte Körperschaft,die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
der kirchliche Zweckezu verwenden hat.
Vorstehende Satzung wurde am 02.02.1997 in Lenningen von derGründungsversammlung beschlossen

§ 22 16 Inkrafttreten
Diese Satzung wurde auf der 
rdentlichen Mitgliederversammlung am 21.05.2026beschl
ssen und ersetzt die bisherige Satzung v
m 02.02.1997.Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

Lenningen,
________________________________ _____________________________
gez. Silvia Klein, V
rsitzende gez. Markus Renz, Kassier


